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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-

fach, der seit 160 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und Wasserversor-

gung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anstößt und 

durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

•  Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsät-

zen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Recht-

sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

•  Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

•  Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-

deln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

•  Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-

sungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 

Maßnahmen geboten sein können.
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Vorwort

In § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wird ein sicherer, preisgünstiger und umweltverträglicher

Netzbetrieb gefordert. In § 16 und § 49 EnWG wird diese Forderung in der Weise konkretisiert, dass

Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist.

Technische Sicherheit setzt voraus, dass die Gasnetzbetreiber jederzeit in der Lage sind, bei Störungen

unverzüglich fachkundig einzugreifen, um Schäden zu vermeiden bzw. eingetretene Schäden zu beseiti-

gen. Die rechtliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Entstörungsmanagements ergibt sich für Gasnetz-

betreiber darüber hinaus auch aus der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und der Verordnung über

Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV).

Wasserversorgungsunternehmen (WVU) sind nach § 5 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für

die Wasserversorgung von Tarifkunden (AVBWasserV) verpflichtet, den Kunden Wasser im vereinbarten

Umfang jederzeit zur Verfügung zu stellen, wobei das Wasserversorgungsunternehmen jede Unterbre-

chung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben hat.

Zu diesem Zweck müssen die Gasnetzbetreiber bzw. die Wasserversorgungsunternehmen ein Entstö-

rungsmanagement organisieren und unterhalten. Das Entstörungsmanagement im Sinne dieses Arbeits-

blattes ist der Prozess der Entstörung mit den Einzelmaßnahmen Störungsannahme, Erstsicherung und

Wiederherstellung eines temporären betriebssicheren Zustandes.

Mit diesem Arbeitsblatt ist ein grundsätzlicher Rahmen geschaffen, der die wesentlichen Anforderungen

an das Entstörungsmanagement beinhaltet.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt GW 1200:2003-08.

Änderungen

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt GW 1200:2003-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) inhaltliche und redaktionelle Überarbeitung

b) Ergänzung einer schematischen Darstellung des Anwendungsbereichs Entstörungsmanagement

c) Ergänzung von Begriffsbestimmungen

d) Ergänzung einer Reaktionszeit als Planungsgröße für Gasnetzbetreiber

e) Hinweis zum Beginn der Reaktionszeit

f) Hinweis zum Einsatz von Sondersignalen

Frühere Ausgaben

DVGW GW 1200:2003-08
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